
Antragsformulare für die

New Yorker Dress Card

der HSH Nordbank AG



Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, von denen Sie hochwertige Prepress-Drucke erzeugen möchten. Erstellte PDF-Dokumente können mit Acrobat und Adobe Reader 5.0 oder höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 209.982 Höhe: 297.041 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1800 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in CMYK konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Dot Gain 20%
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
CMYK-Werte für kalibrierte CMYK-Farbräume beibehalten: Ja
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Ja
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de



Kundenbedingungen für die New Yorker Dress Card der HSH Nordbank AG

1. Funktionsweise der New Yorker Dress Card

Die New Yorker Dress Card (nachfolgend: „Karte“) ist eine Guthaben-
karte und wird von der HSH Nordbank AG (nachfolgend:  „Bank“)
ausgegeben. Der Inhaber der Karte kann nur über das auf dem New
Yorker Dress Card-Kartenkonto gebuchte Guthaben verfügen. Für
einen minderjährigen Karteninhaber ist der Betrag, über den verfügt
werden kann, auf 500,- Euro pro Tag begrenzt. Die Einräumung eines
Kredits ist ausgeschlossen. Soweit der auf dem New Yorker Dress
Card-Kartenkonto vorhandene Betrag nicht zur Begleichung der aus
dem Kartenvertrag jeweils fälligen Entgelte ausreicht, wird dieser mit-
tels Lastschrift von dem in dem Kartenantrag genannten Girokonto
abgebucht.

2. Zustandekommen des Vertrages

Mit Absendung und Zugang des New Yorker Dress Card-Kartenantra-
ges bei der Bank gibt der Karteninhaber ein Angebot zum Abschluss
eines New Yorker Dress Card-Kartenvertrages ab. Die Bank nimmt
das Angebot des Karteninhabers an, indem sie die New Yorker Dress
Card absendet und ihm diese zugeht. Die Annahme des Angebots
erfolgt, wenn der Bank die vertragsgemäße Identitätsprüfung und Le-
gitimation des Karteninhabers durch einen von der Bank akzeptierten
Ausweis (z.B. Personalausweis, Reisepass) erbracht wird und die
sonstigen Voraussetzungen der Bank erfüllt sind.

3. Verwendungsmöglichkeiten und Leistungen der New Yorker
Dress Card

Mit der von der Bank ausgegebenen New Yorker Dress Card kann
der Karteninhaber im Inland- und als weitere Dienstleistung auch im
Ausland- im Rahmen des MasterCard-Verbundes bei Vertragsunter-
nehmen Waren und Dienstleistungen bargeldlos bezahlen. Voraus-
setzung hierfür ist, dass sich auf dem New Yorker Dress Card Karten-
konto  ausreichend Guthaben befindet. Ferner ist der Einsatz der
Karte nur bei online autorisierenden Vertragsunternehmen möglich,
d.h., das Vertragsunternehmen überprüft vor Durchführung der Verfü-
gung, ob auf dem New Yorker Dress Card-Kartenkonto ausreichend
Guthaben vorhanden ist. Die Vertragsunternehmen sind an den Ak-
zeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der Karte zu sehen sind. Die
Bank behält sich vor, den Einsatz der Karte bei minderjährigen Kar-
teninhabern aus Gründen des Jugendschutzes für entsprechende
Leistungen auszuschließen.
Soweit mit der Karte zusätzliche Leistungen (z.B. Versicherungen)
verbunden sind, wird der Karteninhaber hierüber gesondert infor-
miert.

4. Einzugsermächtigung

Der Inhaber des auf dem Kartenantrag genannten Girokontos hat der
Bank eine Einzugsermächtigung zu erteilen.

5. Einzahlungen und Rücküberweisungen

Der Karteninhaber oder Dritte können mittels Überweisung oder
Dauerauftrag Einzahlungen auf das New Yorker Dress Card-Karten-
konto vornehmen. Die Einzahlungen müssen auf das Konto
1000515151, Empfänger New Yorker Dress Card, Bankleitzahl
21050000 (HSH Nordbank AG) unter Angabe der 16-stelligen
Kartennummer im Verwendungszweck durchgeführt werden. Das
Guthaben ist erst nach erfolgter Gutschrift auf dem New Yorker Dress
Card-Kartenkonto verfügbar. Bei Angabe einer falschen Kartennum-
mer im Verwendungszweck wird die Einzahlung dem Auftraggeber
zurücküberwiesen.
Bareinzahlungen auf das New Yorker Dress Card-Kartenkonto sind
ausgeschlossen.
Vorhandenes Guthaben kann auf das im Kartenantrag genannte Gi-
rokonto gegen Entgelt überwiesen werden. Verbleibt nach Ablauf der
Kartengültigkeit oder Kündigung ein Guthaben auf dem New Yorker
Dress Card-Kartenkonto, wird dieses dem im Kartenantrag genann-
ten Girokonto gutgeschrieben.

6. Verfügungsrahmen

Der Karteninhaber darf seine Karte nur im Rahmen des Guthabens
auf dem New Yorker Dress Card-Kartenkonto verwenden (Verfü-
gungsrahmen). Für minderjährige Karteninhaber ist der Betrag, über
den verfügt werden kann, auf 500,- Euro pro Tag begrenzt.

7. Autorisierung von Zahlungsaufträgen

Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung
(Autorisierung) zur Ausführung des Zahlungsauftrages.
Hierzu ist entweder
- ein Beleg zu unterschreiben, auf dem die Kartendaten übertragen

sind, oder
- im Internet die vom Vertragsunternehmen geforderten Kartendaten

auf dessen Internetseite einzugeben sowie gegebenenfalls von der
Bank und/oder dem Vertragsunternehmen angebotene besondere
Authentifizierungsverfahren

zu nutzen.

8. Unwiderruflichkeit von Zahlungsaufträgen

Nach der Autorisierung kann der Karteninhaber den Zahlungsauftrag
nicht mehr widerrufen. Soweit für die Autorisierung zusätzlich die Unter-
schrift erforderlich ist, erfolgt die Autorisierung erst mit deren Einsatz.

9. Ablehnung von Zahlungsaufträgen durch die Bank

Die Bank ist berechtigt, den Zahlungsauftrag abzulehnen, wenn
- der Karteninhaber diesen nicht nach Nummer 7 autorisiert hat,
- der für den Zahlungsauftrag geltende Verfügungsrahmen nicht ein-

gehalten ist oder sich kein ausreichendes Guthaben auf dem New
Yorker Dress Card-Kartenkonto befindet oder

- die Karte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte
eingesetzt wird, unterrichtet. 

10. Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers

Die Bank wird die bei der Nutzung der Karte entstandenen sofort fäl-
ligen Forderungen der Vertragsunternehmen gegen den Karteninha-
ber bezahlen. Der Karteninhaber ist seinerseits verpflichtet, der Bank
diese Forderungsbeträge zu erstatten. 

11. Kartenabrechnung

Die Kartenabrechnung über die mit der Karte getätigten Kartenverfü-
gungen erfolgt in der mit dem Karteninhaber vereinbarten Weise min-
destens einmal im Monat zu einem bestimmten Abrechnungsstichtag.
Die Kartenumsätze werden nach Autorisierung dem New Yorker Dress
Card-Kartenkonto belastet und unmittelbar mit vorhandenem Gutha-
ben verrechnet.
Soweit der auf dem New Yorker Dress Card-Kartenkonto vorhandene
Betrag nicht zur Begleichung der aus dem Kartenvertrag jeweils fälligen
Entgelte ausreicht, wird dieser mittels Lastschrift von dem in dem Kar-
tenantrag genannten Girokonto abgebucht.
Die Bank erstellt mittels Kreditkartenabruf Online (nachfolgend: „KARO“)
monatlich zu einem bestimmten Stichtag eine Abrechnung, die alle ge-
buchten Verfügungen und die von der Bank erhobenen Entgelte enthält.
Diese ist mindestens einmal monatlich online im Internet abzurufen.
Weist die Aufstellung einen negativen Saldo (z. B. aufgrund zusätz-
lich angefallener Entgelte) aus, wird dieser Rechnungsbetrag zeitnah
von dem im Kartenantrag genannten Girokonto per Lastschrift einge-
zogen. Mittels KARO kann der Karteninhaber die letzten sechs Kar-
tenabrechnungen abrufen. Zudem kann der Karteninhaber mittels
KARO eine Liste der Verfügungen während des laufenden Abrech-
nungszeitraumes abrufen.
Eine monatliche Abrechnung in Papierform kann auf Anfrage gegen
Entgelt zugesandt werden.

Der Karteninhaber hat die Kartenabrechung unverzüglich auf nicht
autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Kartenverfügungen hin zu
überprüfen.



12. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

a) Unterschrift
Der Karteninhaber hat seine Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem
Unterschriftenfeld zu unterschreiben.

b) Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhin-
dern, dass sie abhanden kommt und missbräuchlich verwendet wird.
Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbe-
wahrt werden. Denn jede Person, die im Besitz der Karte ist, hat die
Möglichkeit, mit ihr missbräuchliche Kartenverfügungen zu tätigen.

c) Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabers
Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die
missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte
Nutzung der Karte oder der Kartendaten fest, hat er die Bank, und
zwar die kontoführende Stelle unter der Nummer des Kartenservices
(Tel.: +49 681 9376 4939) oder den Zentralen Sperrannahmedienst
(Tel..: +49 116 116) unverzüglich zu unterrichten (Sperranzeige).
Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich
bei der Polizei anzuzeigen.
Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu
unterrichten.
Änderungen der Anschrift, der E-Mail-Adresse und der Kontoverbin-
dung sind der Bank unverzüglich mitzuteilen.

13. Reklamationen und Beanstandungen

Reklamationen und Beanstandungen aus dem Vertragsverhältnis
zwischen dem Karteninhaber und dem Vertragsunternehmen sind
unmittelbar zwischen diesen zu klären; sie berühren nicht die Zah-
lungsverpflichtung des Karteninhabers. Die Rechte des Karteninha-
bers nach Nummer 17 dieser Bedingungen bleiben unberührt.
Einwendungen gegenüber den Vertragsunternehmen können der
Bank nicht entgegengehalten werden. Sie sind gegenüber dem Un-
ternehmen, bei dem mit der Karte bezahlt worden ist, unmittelbar
geltend zu machen. Für pflichtwidriges Verhalten von Vertragsunter-
nehmen gegenüber dem Karteninhaber ist die Bank nicht haftbar.

14. Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte Kartenver-
fügungen

a) Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte, wird sie ihm gestohlen
oder kommt sie ihm in sonstiger Weise abhanden und kommt es da-
durch zu einer nicht autorisierten Kartenverfügung, so haftet der Kar-
teninhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige ver-
ursacht werden, in Höhe von maximal 50,- Euro, ohne dass es darauf
ankommt, ob den Karteninhaber an dem Verlust oder Diebstahl ein
Verschulden trifft. Die Haftung nach Abs. (3) für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit bleibt unberührt.

(2) Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Abs.
(1) verpflichtet, wenn er die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil
die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige
sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Kar-
tenverfügung und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten
nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt
oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Karteninhaber
den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahr-
lässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen,
wenn er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Kartenverfü-
gung der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft
nicht unverzüglich mitgeteilt hat.
Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums verursacht
werden, für den der Verfügungsrahmen gilt, beschränkt sich auf den
für die Karte geltenden Verfügungsrahmen.
(4) Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung
des Schadens beigetragen, haftet die Bank für den entstandenen
Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenen Mitverschuldens.

b) Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Ver-
lust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder
eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der Karte angezeigt wurde,
übernimmt die Bank alle danach durch Kartenverfügungen entste-
henden Schäden.
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Kar-
teninhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.

15. Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Karteninha-
bers

a) Erstattung bei nicht autorisierten Kartenverfügungen
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung hat die Bank
gegen die Karteninhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Auf-
wendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Karteninhaber den Betrag
unverzüglich und ungekürzt zu erstatten.

b) Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung
einer autorisierten Kartenverfügung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer
autorisierten Kartenverfügung kann der Karteninhaber von der Bank
die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Kartenverfügungs-
betrages insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte
oder fehlerhaft war. 

(2) Der Karteninhaber kann über den Abs. (1) hinaus von der Bank die
Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese
im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfüh-
rung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder sei-
nem in dem Kartenantrag genannten Girokonto belastet wurden.

(3) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder nicht fehlerhaft
ausgeführt, wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des Kar-
teninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.

c) Schadensersatzansprüche des Karteninhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer
nicht erfolgten fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenver-
fügung kann der Karteninhaber von der Bank einen Schaden, der
nicht bereits von Nummer 15 a) oder b) erfasst ist, ersetzt verlangen.
Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten
hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischenge-
schalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten,
es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischenge-
schalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat.

Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entste-
hung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsät-
zen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Karteninha-
ber den Schaden tragen. Die Haftung nach Nummer 15 c) ist auf
12.500,- Euro je Kartenzahlung begrenzt. Diese betragsmäßige Haf-
tungsbeschränkung gilt nicht
- für nicht autorisierte Kartenverfügungen
- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank
- für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und
- für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der

Karteninhaber Verbraucher ist.

d) Einwendungsausschluss
Der Karteninhaber kann Ansprüche und Einwendungen nach Nummer
15 a) bis c) nicht mehr geltend machen, wenn er diese nicht spätes-
tens 13 Monate nach dem Tag der Belastungsbuchung auf dem im
Kartenantrag genannten Girokonto gegenüber der Bank angezeigt hat.

Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den
 Karteninhaber über die aus der Kartenverfügung resultierende Belas-
tungsbuchung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbar-
ten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belas tungs bu-
chung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag
der Unterrichtung über die Kartenabrechnung maßgeblich.
Ansprüche und Einwendungen nach Nummer 15 a) bis c) kann der
Karteninhaber auch nach Ablauf der vorgenannten Frist geltend ma-
chen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhin-
dert war.



16. Sperre und Einziehung der Karte durch die Bank

Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte veranlas-
sen, wenn
- sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündi-

gen,
- sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte

dies rechtfertigen oder
- der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwen-

dung der Karte besteht.

Die Bank wird den Karteninhaber über die Sperre unter Angabe der
hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch un-
verzüglich nach der Sperre unterrichten. Die Bank wird die Karte ent-
sperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die
Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unter-
richtet sie den Karteninhaber unverzüglich.

17. Anspruch des Karteninhabers bei einer von dem Vertragsun-
ternehmen ausgelösten autorisierten Kartenverfügung

Im Falle einer von dem Vertragsunternehmen ausgelösten autorisier-
ten Kartenverfügung hat der Karteninhaber einen Anspruch auf Er-
stattung des belasteten Zahlungsbetrags, wenn
- bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde
und
- der Zahlungsbetrag den Betrag übersteigt, den der Karteninhaber

entsprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, den Bedingun-
gen des Kartenvertrages und den jeweiligen Umständen des Ein-
zelfalles hätte erwarten können; mit einem etwaigen Währungsum-
tausch zusammenhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn
der vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.

Der Karteninhaber muss gegenüber der Bank die Sachumstände
darlegen, mit denen er seinen Erstattungsanspruch begründet.

Ein Anspruch des Karteninhabers auf Erstattung ist ausgeschlossen,
wenn er ihn nicht innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt des
Ausweises der Belastung des betreffenden Zahlungsbetrags auf der
Kartenabrechung gegenüber der Bank geltend macht.

18. Rückgabe der Karte

Die Karte bleibt Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die
Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig.

Mit Aushändigung der neuen spätestens aber nach Ablauf der Gültig-
keit der Karte ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlan-
gen. Endet die Nutzungsberechtigung früher (z.B. durch Kündigung
des Kartenvertrages), hat der Karteninhaber die Karte unverzüglich
an die Bank zurückzugeben.
Die Bank behält sich das Recht vor, auch während der Laufzeit einer
Karte diese gegen eine neue auszutauschen.

19. Fremdwährungsumrechung beim Auslandseinsatz

Bei Verfügungen in ausländischer Währung erfolgt die Fremdwäh-
rungsumrechnung nach den von MasterCard festgelegten Referenz-
wechselkursen. Änderungen dieser Wechselkurse werden unmittelbar
und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Die Referenzwechsel-
kurse stellt die Bank auf Anfrage zur Verfügung. Maßgeblicher Stichtag
für die Fremdwährungsumrechnung ist der Tag der Einreichung des
Umsatzes zur Abrechung durch das Vertragsunternehmen.

20. Entgelte

Die vom Karteninhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte
ergeben sich aus dem Preisverzeichnis der New Yorker Dress Card.
Das Kartenentgelt ist jährlich fällig, die übrigen Entgelte werden nach
der jeweiligen Inanspruchnahme dem New Yorker Dress Card-Kar-
tenkonto belastet.

Änderungen dieser Entgelte werden dem Karteninhaber spätestens
zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform
angeboten. Der Karteninhaber und die Bank vereinbaren, dass Ände-
rungen auch auf elektronischem Kommunikationsweg angeboten
werden können. Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt,
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswir-
kung wird ihn die Bank bei der Bekanntgabe hinweisen.

Werden dem Karteninhaber Änderungen der Entgelte angeboten,
kann er den Vertrag vor dem Wirksamwerden der Änderungen auch
fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn
die Bank beim Angebot der Änderungen besonders hinweisen.

21. Änderung der Bedingungen

Änderungen dieser Bedingungen werden dem Karteninhaber spätes-
tens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Text-
form angeboten. Der Karteninhaber und die Bank vereinbaren, dass
Änderungen auch auf elektronischen Kommunikationsweg angeboten
werden können. Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt,
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswir-
kung wird ihn die Bank bei der Bekanntgabe besonders hinweisen.

Werden dem Karteninhaber Änderungen der Bedingungen angebo-
ten, kann der den Vertrag vor dem Wirksamwerden der Änderungen
auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht
wird ihn die Bank bei Angebot der Änderungen besonders hinweisen.

22. Kündigung

Der Kartenvertrag kann vom Karteninhaber jederzeit, von der Bank
mit einer Frist von zwei Monaten, jeweils zum Monatsende gekündigt
werden.

Die Bank kann den Kartenvertrag fristlos kündigen, wenn ein wichti-
ger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des Kartenvertrages
auch unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Be-
lange des Karteninhabers für die Bank unzumutbar ist.
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Karte nicht mehr benutzt
werden. Die Karte ist unverzüglich und unaufgefordert zu vernichten.

23. Einschaltung Dritter

Die Bank ist berechtigt, sich im Rahmen des Kartenvertrages zur Be-
wirkung der von ihr zu erbringenden Leistungen und zur Einforde-
rung der vom Karteninhaber zu erbringenden Leistungen Dritter zu
bedienen.

24. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwer-
demöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht die Mög-
lichkeit, den Ombudsmann der öffentlichen Banken anzurufen. Nähe-
res regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbe-
schwerden im Bereich des Bundesverbandes Öffentlicher Banken
Deutschlands (VÖB)“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird
oder im Internet unter www.voeb.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist
schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband öf-
fentlicher Banken, Postfach 11 02 72, 10832 Berlin, zu richten.

25. Anwendbares Recht

Auf die Geschäftsbeziehung zwischen Karteninhaber und Bank findet
deutsches Recht Anwendung, es sei denn, dieses verweist auf eine
ausländische Rechtsordnung.

Stand: Oktober 2009 
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